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Das immissionsschutzrechtliche Verfahren (Neu- und Änderungsgenehmigung) incl. UVP 
 
 
Wann wird ein entsprechendes Verfahren notwendig? 
 
Eine immissionsschutzrechtliche Neugenehmigung ist dann notwendig, wenn die maßgeblichen Ge-
nehmigungsgrenzen erstmalig überschritten werden. Die jeweils aktuellen Grenzen können beim 
Landratsamt erfragt werden. Ist die Betriebsgröße bereits baurechtlich genehmigt und die Immissions-
schutzpflicht erst im Nachhinein durch Rechtsänderung eingetreten, ist eine Anzeige nach § 67 Abs. 2 
Bundesimmissionsschutzgesetz notwendig. 

 
 
Was ist zu tun, wenn eine unwesentliche Änderung des Betriebs vorgenommen wird? 
 
Wird ein unter das Immissionsschutzrecht fallender Betrieb nur unwesentlich geändert, d. h. es sind 
keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten, dann wird kein Änderungsverfahren benötigt, es 
reicht eine Anzeige der Änderung. Sofern noch eine zusätzliche Genehmigung notwendig ist (z. B. 
Baugenehmigung) ist diese dann gesondert zu beantragen. Muster für eine Anzeige können Sie beim 
Landratsamt erhalten. 

 
 
Was passiert, wenn eine Änderung von wesentlicher Art vorgenommen wird? 
 
Hier bedarf es eines Änderungsverfahrens. Eine Änderungsgenehmigung ist dann notwendig, wenn 
ein unter das Immissionsschutzrecht fallender Betrieb wesentlich geändert wird. Wesentlich ist eine 
Änderung dann, wenn durch sie nachteilige Umweltauswirkungen hervorgerufen werden können.  

 
 
Wie wird eine Genehmigung beantragt? 
 
Die Genehmigung ist schriftlich mittels Formblatt (erhältlich beim Landratsamt) zu beantragen. Weiter-
hin sind umfangreiche Unterlagen beizufügen. Diese müssen unter anderem ausführliche Angaben 
über den Betrieb enthalten (z. B. Anlagenteile, Nebeneinrichtungen, Anlagengelände, Verfahrensab-
lauf, Energiebedarf, Abfallströme, Art und Ausmaß von Emissionen, Lagepläne, etc.). Für die notwen-
digen Unterlagen gibt es eine Checkliste, die Sie beim Landratsamt erhalten. 

 
 
Wie verhält es sich mit der Umweltverträglichkeitsprüfung? 
 
In der Regel ist eine Vorprüfung nach dem Umweltverträglichkeitsrecht durchzuführen. Zweck dieser 
Vorprüfung ist es, frühzeitig und umfassend mögliche Auswirkungen auf die Umwelt zu ermitteln, zu 
beschreiben und zu bewerten und die Ergebnisse der Prüfung so früh wie möglich bei der behördli-
chen Entscheidung zu berücksichtigen. Für den Prüfmaßstab gibt es wiederum eine Checkliste, die 
beim Landratsamt erhältlich ist. Die Prüfung an sich hat der Antragsteller vorzunehmen. Die Unterla-
gen incl. Ergebnis der Prüfung sind den Antragsunterlagen beizufügen. 

 
 
Was passiert, wenn der Antrag bei der Behörde eingereicht ist? 
 
Durch die Immissionsschutzbehörde wird der Antrag zunächst auf Vollständigkeit überprüft. Sofern 
nicht offensichtlich Unterlagen fehlen oder mangelhaft sind, wird der Antrag mit allen Unterlagen an 
alle notwendigen Fachstellen weitergeleitet. Aus diesem Grund sind die Antragsunterlagen auch in 



entsprechender Zahl einzureichen. Beteiligt werden in der Regel folgende Fachstellen: Landwirt-
schaftsamt, Forstamt, Veterinäramt, Sachgebiet Wasserrecht, Naturschutzbehörde, Gewerbeauf-
sichtsamt, Bauamt, Sachgebiet Abfallrecht. Sofern notwendig können weitere Fachstellen eingeschal-
tet werden. 
 
Alle eingeschalteten Fachstellen beurteilen das Vorhaben aus ihrer Sicht und nehmen dazu Stellung. 
Weiterhin werden von dort evtl. notwendige Änderungen der Planung, sowie Auflagen und Bedingun-
gen für die Genehmigung mitgeteilt. Weiterhin trifft jede Fachstelle eine Aussage über die eingereich-
ten Unterlagen nach dem Umweltverträglichkeitsrecht.  

 
 
Was passiert, wenn im Zuge der UVP-Vorprüfung festgestellt wird, dass das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hat? 
 
Wird im Zuge der UVP-Vorprüfung festgestellt, dass das Vorhaben erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen hat, dann ist ein förmliches UVP-Verfahren durchzuführen. Hier erfolgt dann eine Betei-
ligung der Öffentlichkeit. Ggf. sind dann weitere Unterlagen und Prüfungen notwendig. 

 
 
Wie lange dauert ein Genehmigungsverfahren? 
 
Die Dauer eines Genehmigungsverfahrens ist abhängig von der Art und Größe des Vorhabens. Eben-
so ist die Dauer von der Qualität der Antragsunterlagen abhängig. Ein vereinfachtes Verfahren dauert 
in aller Regel einige Monate bis zu einem halben Jahr. Ein förmliches Verfahren (Öffentlichkeitsbeteili-
gung) dauert in aller Regel einige Monate länger, als ein vereinfachtes Verfahren.  

 
 
Ist eine Begutachtung des Vorhabens notwendig? 
 
Eine Begutachtung des Vorhabens ist grundsätzlich notwendig. In aller Regel wird die Begutachtung 
von einem externen Gutachter vorgenommen, der vom Landratsamt beauftragt wird. Die Kosten für 
die Begutachtung trägt der Antragsteller. Bei kleineren Vorhaben ist unter Umständen eine Begutach-
tung durch die Umweltingenieure des Landratsamtes möglich, die hier entstehenden Kosten trägt 
ebenfalls der Antragsteller. 
 
Hat der Antragsteller ein eigenes Gutachten mit den Antragsunterlagen eingereicht, dann wird die 
Begutachtung in Form einer Plausibilitätsprüfung vorgenommen, eine vollständige Begutachtung des 
Vorhabens ist dann nicht mehr notwendig.  

 
 
Wie teuer ist ein entsprechendes Verfahren? 
 
Die Genehmigungsgebühr ist abhängig von der Investitionssumme. In der Regel ist mit einigen Tau-
send Euro zu rechnen. Bei größeren Investitionen sind auch Gebühren über 10.000 Euro möglich. 
Weiterhin sind die Kosten für die Begutachtung und die Kosten für weiter notwendige Genehmigungen 
(z. B. Baugenehmigung) zu berücksichtigen. Hier können noch einmal mehrere Tausend Euro anfal-
len.  

 
 
Wer kann die Unterlagen für einen immissionsschutzrechtlichen Antrag erstellen? 
 
Generell gibt es keine Vorschriften darüber, wer die Antragsunterlagen zu erstellen hat. Sie können 
die Unterlagen also auch selbst erstellen (außer Bauunterlagen  ). Allerdings sind die notwendigen 
Unterlagen sehr umfangreich und inhaltlich sehr aufwändig. Aus diesem Grund empfehlen wir die 
Unterlagen durch ein hierfür geeignetes Institut erstellen zu lassen. Sie sparen sich dadurch in aller 
Regel viel Zeit und Ärger und damit unter Umständen auch Geld. 
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